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Pflanzung von Bäumen im Stadtgebiet - Verwendung nicht heimischer 
Baumarten  
 
 
Aufgrund einer aktuell mit dem Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Unna e.V., ge-
führten Diskussion über die Verwendung nicht heimischer Baumarten im Stadtgebiet weist 
die Verwaltung nochmals auf die zugrunde liegende Beschlusslage und deren Umsetzung 
hin: 
 
 
Der Umweltausschuss der Stadt Kamen hat sich in seinen Sitzungen am 03.06.1985 und 
11.05.1998 mit der Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im Stadtgebiet und der Ver-
wendung nicht heimischer Baumarten befasst. In beiden Sitzungen wurde auf die besondere 
Problematik der Stadtstraßen als Lebensraum eingegangen mit dem Schluss, dass aufgrund 
der besseren Eignung die Verwendung nicht heimischer Baumarten gerechtfertigt sein kann.  
 
Die bereits in der Sitzung in 1985 beschlossene Gehölzliste (Bäume und Sträucher – s. An-
lage) ist bis heute gültig und dient als Grundlage sowohl in der Bauleitplanung, als auch bei 
allen übrigen Pflanzmaßnahmen der Stadt. 
Die Pflanzung heimischer Baumarten ist dabei die Regel. Die Gehölzliste nennt aber auch 
nicht heimische Baumarten, die in bestimmten Fällen den heimischen Baumarten vorge-
zogen werden können (bei extremen, naturfernen Standortbedingungen, z.B. im Straßen-
raum). Die jeweilige Entscheidung über den Einsatz solcher Arten trifft der Baubetriebshof 
auf Grundlage baumfachlicher Erkenntnisse und Erfahrungen. 
 
Beim Ausfall einzelner Bäume an Straßen, die mit nicht heimischen Arten bepflanzt sind, z.B. 
Kastanienallee, Gutenbergstraße (Platanen) u.a., werden gleichartige Bäume nachgepflanzt, 
wenn es dem einheitlichen Straßenbild oder der Erhaltung des Alleecharakters dient.  
 
Im Außenbereich verwendet die Stadt ausschließlich heimisches Pflanzmaterial. Sie hat 
allerdings keinen Einfluss auf die Pflanzenwahl anderer Planungs- oder Straßenbaulast-
träger. Bei der Umsetzung der Baumschutzsatzung und in allen übrigen Beratungsfällen 
fordert bzw. empfiehlt die Verwaltung ebenfalls die Verwendung heimischer Arten. 

Der Bürgermeister
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